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§ 1  Anwendungsbereich  
 

Diese Richtlinie regelt die Durchführung von Zugangsprüfungen gemäß der „Satzung zur Regelung der 

Zugangsprüfung zum Nachweis der Studierfähigkeit gemäß § 11 Absatz 3 Berliner Hochschulgesetz vom 

26.05.2015“ (Mitteilungsblatt 25/2015 vom 16.06.2015). 

 

§ 2  Allgemeines 
 

Die Zugangsprüfung dient der Feststellung, ob die Bewerberin oder der Bewerber über die fachlichen und 

methodischen Voraussetzungen für das Studium des angestrebten Studienganges an der Hochschule für 

Wirtschaft und Recht Berlin (HWR Berlin) verfügt. 

 

§ 3  Prüfungsverfahren 
 

Für die Durchführung des Verfahrens gilt die „Richtlinie zum Nachweis der Studierfähigkeit gemäß 

§ 11 Absatz 3 Berliner Hochschulgesetz für die Bachelorstudiengänge des Fachbereichs 

Wirtschaftswissenschaften der HWR Berlin“ in der jeweils geltenden Fassung. 

 

§ 4   Prüfungsausschuss 
 

Zuständig für die Zugangsprüfungen nach § 11 Abs. 3 BerlHG ist für alle Fachbereiche der HWR Berlin der 

Prüfungsausschuss für die Bachelorstudiengänge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der HWR 

Berlin. Der Prüfungsausschuss ist zuständig für: 

• die Organisation der Zugangsprüfungen, 

• Bestellung der Prüfenden, 

• Einwendungen gegen Prüfungsentscheidungen 

Er achtet auf die Einhaltung der einschlägigen Rechtsnormen und der anwendbaren Richtlinien und trifft die 

dafür erforderlichen Entscheidungen. 

 

§ 5  Zulassung zur  Zugangsprüfung 
 

Der Antrag auf Zulassung zur Zugangsprüfung ist schriftlich beim zuständigen Büro für Zulassung und 

Immatrikulation zu stellen. Das Büro für Zulassung und Immatrikulation leitet den Antrag, wenn eine 

Zulassungsprüfung nach § 11 Abs. 3 BerlHG erforderlich ist, rechtzeitig an den zuständigen 

Prüfungsausschuss weiter. 

 

§ 6  Inkrafttreten 
 
Diese Richtlinie tritt zum 1. April 2016 in Kraft. 

 


